
Abscl1rift 

Landgericht Berlin 
I m Namen des Volkes 

Urteil 

Geschäftsnummer: 27 0 758/09 verkündet Olm : 24.09.2009 

~JUstizfachangestellter . 

In dem Rechtsstreit 

Antragsteilerin, 

gegen 

.<" .. Antragsgegnerin, 

hat die Zivilkammer 27 des Landgerichts Barlin in Berlin-Charlottenburg, Tegeler Weg 11-21, 
. . . 

10589 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 24.09.2009 durch. den Vorsitzend.en Richter am 
LandgeriCh~die Richterin am Landgerich~nd die Richteri~ 

fürRecht e r k a Jl n t : 
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1. Die einstweilige Verfügung vom 4. August 2009 wird aufgehoben und der Antrag auf ihren Er
lass zurückgewiesen. 

2. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Antragstellerin wird nachgelassen, die Vollstreckung 
abzl,lwenden durch Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund des Urteils beizutreibe,nden Kos
tenbetrages zuzüglich 10 %, sofern die Antragsgegnerin zuvor nicht Sicherheit in Höhe des je
weils beizutreibenden Kostenbetrages zuzüglich 10 % leistet. 

Tatbestand 

Die Antragstellerin ist Eisschnellläuferin und hat zahlreiche Welt- und Olympiasiege erzi,elt. Am 6. 

und 7. Februar 2009 nahm sie .an den Weltmeisterschaften i~ih"_teil. ,Dort wur-
:,' .; :. ~", ,,' , 

den in ihrem Blut überdurchschnittlich hohe Retikulozytenwerte gemessen . .Die Antragstellerin 

verzichtete sodann auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Sie wurde nach der Weltrneister-
, " . :':"'. 

schaft am 18. und 26. Februar sowie 15. und 30. April 2009 nochmals auf den'Retiktilozytenwert 

getestet. 

·,'L·" ... 

Am 5. März 2009 erhob die. (International Skating Union) mit dem VOrWurl desfor'tgesetzten , 

Blutdopings Anklage vor der ~ommission de"Schiedsgericht). In dem Verfahren 

vertrat der verband_ie Auffassung, dass auffällige Schwankungelvbeiden Retikulozyten den 
',:'\ ,':', . 

Dopingvorwurf rechtfertigen würden. 

Die mündliche Verhandlung fand am 29. und 30. Juni 2009 i~statt. Die Antragstellerinwurde 

durch den Antragstellervertreter Rechtsanwalt~vertreten 

Mit Urteil vom 1. Juli 2009 wurde gegen die Antragstellerin eine zweijährige Wettkampfsperre we-

gen Blutdopings verhängt. 
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Die Antragsgegnerin verlegt die ,...-Zeitung", in deren Ausgabe N~ . • om2o. Juli 

2009 sie den folgenden, in Kopie wiedergegebenen Artikel mit der Überschrift "verräteriSChe" 

~auf der Seite 23 veröffentlichte, der sich mit der Antragstellerin und dem Verfahrenin'

befasst 

ZP 550 



., . na als .tutc:rna.tive bcrumnt. "Wir werden 
l . ·.ul)f,Ü:-'eine ~rneutF.l I<andir.l!lhu· ll(lchd(!~"t'1 

, + t . . I
'.""'~"" -.' .. ~1",""!"barkeit .ber die Color Li"e 1\i'e-

~':': f . .,1tcn(', sa.gte DSV-Prü~ide'nthl ThieL 

/',11>:. ' 

. l!: 'Verräterische derlctzt~ 
i:' , Laut _aben'sich __ ßlutwf'!;te seit~rberuhigt . 'übei:rasehe:;,r ~f:r:"i~~~~~' 
; ,IIöo', ' , , , , "" , den Olympischen Spielen in 
: <C': 'Mlmch~n;-,' 'Si, wegenDac ""l>~n de'- auch nationale une! inter,C, gewe.en war, Im ,ve~gll(igen.n 

" ", "'l"lntr"i'rl'l;,"öl\til""'it".p.rrt" "J;;isläuferin, ,liatio,nale All,Il-DopiIjg-Altehtür,'_ t~uchte Mekliissi-Ileiiliäbbadal 
'wurde auc,h nach dem verhängnisvollen wld~dc!l"Mi"tis"h.lgentlichfälli- Nicht< auf, Das Titelbild der f:r 
,Ji'ebruar 2009 ;lllmer wieder auf ihr"Blut-, gen Werte-Ausreiße< nach oben" Bei,cle" sdleu Sportzeitung l!Equipe st, 

, wert .. kontrolliert, Dies erfuhr die •• ' Agel1tWll11 er!d~ron,zwar, dass, sio über mals "innbildlichfürdie Sensatie 

"li. '. a.''''' Kr.O.iS. on.' .dOS il:!61'uf .. -.. W ..•. 'l.tVei ... b ..... I.l J. "." ZielkontrollonwchhprechAn. Die Athle.- geklenllni zwisch!!11 zwei Kel , ,~" Wir 4abelllluch. die •• Werte EMe tin sei "b'.r trotz Sparre in den Te.tpDels" ' kampft sich,der Franzose als'Zw, 
", . JlIDi in _ bai d.r An,t;lfiuri/f'Vorgetr.- Für den Nürnberger Pharmsk~l"g"" ZieL Brimim 'KtpropKipruto,'de, 
, ,,', gen", sagte ein.Of:fj,lieUer, Die Befunde J ;:st ldat: "Kiltnmen bei ihr reOlympiasieger,blicktseinenllr 

. ' ,'waran unauffällig, .10 wtttden.im_- .uchnurdr!!i,,~.,.nou.W.J"I:.mltklar.r- ,tclen.Konltui1:eI;1terqnitschredkg,' 
.: ".,': U!feJl. gegen dieel'folgr.,chS\e d'.ijtscho ,ntedrigten Worten über ~wei,<mol Mona~, 'ten Augen vop der Seite. an. , , i< ':,Wihtiirsportl.rinni~,ht <\rwllhnt. Was be- te dazu, ,,,ie sie die.e aucb schon früher In Parii kolUiten sich die kenia: 

: ." ,"t<>hig"xldklingt, verstärkt , Pi- 'hatte, wCl"Qcn die, Modellberechnungen ' IIllldernisspe.zialisten I)ur mehr f 
,', ' leInl1''' jedoch: Normal. W~tte in jünge-, von' 7 [,1 illrer w1 •• en&chililichcn ckon 4 .. enteiltell fianzosen, ans' 

, !'er Zelt sinilnichtda.~, was die Naturwi.ö- Aussagcl<raft 'dnell enonnen Schub be- 0:13,23 Minuten setzte ersieh gegE 
. sen.chili bei 'ihrerwmet - wie p'o .. e" komm"". reh nahe d •• uch vor Gel'icht ' boi (8:15,27) durch., n ... gibt M, 
di~ zu' Mn ExtrelI1Bchwaiilrungen, die ilrr ,kaum eine Chance für ein Entkorninel'l," Benbobb.d weitere 'Zuversicht.! 
Blut llbar4.te let~ten zehn Jahre aufwies? " . 3, I.t der· Lausannei' Do- blick .uNIi. r;elchlatbletlk-WM 

Bei idoL' WM ill._ im F.bruar 'vie. pii!gexperte, der im ~V.rt.ahr.n :be.. gust in Beriill. Der fianzqsewill 
", sRetik:ulozyten-Wel:l. auf, die zeugte, er habe in 10~ Blu\profilen te!:, "Wenn ich'we!lerlraiweie'~ 

'4.te ~"chwelt verblüffen: 3,5 Prozent bc- von Athleten nur. einmal vergleichbares her; maohe ich ~ keine Sorgen 
ttug, der ß,llteil, junger 1'01er BI,u~!:,ll.n, >\1 1 n gefunden - ü. hätte aber ein WIl5 heiJlt,weit'l1trafuieren wie 
der Vergleicru;w"!i hel Gesunden liegt Krankh.itsbild"orgel.gen,'Sein~Bcl'cch-" Nach Peking .nervten li(eJo\ll1 

':zwIschen 0,5 und 1,5 p~ozent, Iin ganzen, nungcn be:<llillmdie Wahrscheinli.chkeit 'ihn lllld.sel"nen trai:ne~ Zouhir F 
" Z.hn-JahrM-7,eilraum ilbcl'trafen ihre füreipe Anomalle.nlit O;Ol,Pl''lift, die init Dop.ingverdächtigUI\genc ,,:c 

, "Befunde gar 14 Mal diB al.Grenzwert im' Basis für das IndizienurteIl der , Eine •• chs Monate lang", s..,gt Fough ' 
Spott besonders hoch angesiedelte Mar- ,gedenk diiser Zwischel1hil>ID<· fällt auf,·· Mekhissl-Benbabbads OlympiilC' , 
Ire von 2,4 Prozent. Mehr als die Hälfte dassvom L , b"h"rregeMedi!!11a1t- sChtinghattede:rfranzösischeLei 
der 97 BlutWelie in-'Bestand logen tivit~t, doch ka1.fmmedicinische Unter- letik-Verband ,Innerhalb, yon Zl' , 
im Zwtli-Prozent-BereiclL Andel".",eits suchunS'san<~t~e bekannt sind. Sehr ef" 
f.nd~" sicl)irlllner wieder Worte bel ei- fcktiv wäre eine mehrwöcbig. Ql\ar«ntä-
nem Prbz~nt <;lem Ncirmalwort. F,xtreme, ne !tU1Rundum-KontroU., di~liil.!!.'1fOr'J 

' .. ' Schwankungen im:Blutpl'Ofil weist Pie eschlagen hat; Bishe," behielt hie"'-' 
HerUnerIt!: ,seIl. 2000 . auf, darin sind die 'Recht - cler Chef . 
ExpEjrtf!Il eiwg:- hat sich dieses Phä!1o-, prophezeit.:,,,Daswird sie weht 
m\lß,fürdasdiepassendekö'Perlitheür- 'Dafür wurde' dl!r Alhletin jetzt eine 

" •• Gh",noch zu finden ist, verflüchtigt? kleine öffolltlich. Fohleinschätzung kor-
,,' • war nach den überhöhten ligiert, E;ill Td"t1JOll-Ar~L bez~iclm.t. 

, 3,5,Pmzent in) , offizieU "kl'ank"~, jüngst einen TU1'Mll'lollinwert '1I1IiE 
auf Tauchstatioa gegangen. Dass Retlku" VOll lß,l im März :{007 als über· 

, lozyton in deT nopiriganalytik eine Rolle GTen7.Wert, '[)oSh der,li~g\ im Ei.lauf bei, 
, {' .piel"n~ habe ~i. IJi:l dahin nicht 16 i o, J?ie.en ,Wert erreichte Q , ,',b 

, ,-,.agte .,eTage auch einmal, 'Im Februar 2004, DamalS, 
~chickte hielt deI'lllllllComputor für Sle'ein Start-
Jmr ""rbei. Die Werte watl)n abgestÜ!":\t:· 'verbaUest. EiI~SlJre"her: "WiJ: hät-
1,37 Prozent"NozmalJ:>lvea,t\, Für die. ten 'damals ein zwettes. mU~.J;l~ter ge
und unahh1in.gi.ge li:xpertenwäre entlar" braucht,<ias 'wal' logisti:lch weht recht
v.nd, fal,ls die ausUfernde Blutzellenbil- 'zcitigmöglieh.1J.lso ist sie gestarteLDrei 
dWlg au! Dauer mit. persäwi.chEl!'l Um-' Tage später WHr ihr Hämoglobin welt 
ständen der AthletlnhtJnnol~ei'tin sollt.. ru!'lt~r." Von 16,5 auf 13,8. , , 

:~ , 
'., . Gespannt ,egistTI.,en Weltv..rband, So heftige Schwankuitge!\ gibt.s dor-
i u!\d Fahndet, dass bei "mindestem zwei, zeit nur im Innenrb.inist~rium. Während 

drei" weiteren ßluttestsder ""115, Mät", . Sportminister!i , .d>m erlitwBtanz
angeklagten Athletin iri1lner brave Wlirte lichenSporturtcil die "UnschuldBvermu
auftraten" Diese .Normalität.ei bäder (Wlg" biizuni_Spruch entgegenbält, 
.-Verha:ndlung cingdlo.sen, sagt ein wies selnAmU'll1t,j; .1 den deutschen 
Verhandssprecher, sie' werde aue/>. VOl"' VerbanddEJ!"an, keine l3u\1d",;mittel 

, dem Sportgerichtsbof"" vOn Bedeu- mohr an I , 1: zu geben, so lall!! die 
tung ~.in, Sohr wahrscheinlich ""eheu' 'Spcn" U~b""teht, '1& ' T' T' 

, , 

'.-.~~-- -'"'." ........ 

,'i- ",",' 

Trotz schwächerer Te 

Plowdiw (dpalsid) -" I)ie de, 
Fecht-Aktien stehen il).l';uropa 
hoch Im Kurs; die EM-Erlo:' 
1'Iqw4.tw macb<>n LoBt auf mel 
ve.t"gangenen J ahro haben M;ut g 
die Richtul;tg stinunt",sagte Spo 
tor Manfred &lspar voller Aller] 
über die LeiStungen seiner Besi 
2007 bei' der WM in St, Pete.rst 
~weimal Gold, einmal Silher u: 

'mal Bronz.' eingeleitet und 200 
!tUt <ien OlYBlpia-Tr~t$p 
,Hol(jemann und Benjam 

wurde,hatsich: , 
Ji'echter gen! ' 

,~" . 



5 

Die Antragstellerin meint, 

sie sei durch den streitgegenständlichen Artikel in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, da es 

in dem Artikel heiße, dass sie aUch nach Februar 2009 immer wieder auf ihre BI~twerte. kontrolliert 
, 

worden sei und hierzu einen "Offiziellen" ("aus Kreisen des Eislauf.W~itverbandes_) mit den 

Worten zitiert: "Wir haben auch diese Werte Ende Juni in _ bei der Anhörung vOrgetragen", 

Diese Befunde seien "unauffällig" gewesen. Dies sei jedoch unwahr. Denn die Ergebnisse der 

nach dem 18. Februar 2009 bei ihr durchgeführten Bluttest, u,a, vom 26,' Februar sowie 15, und 

30, April 2009 seien nicht nur nicht im späteren 'Irleil erwähnt worden, sondern seien .auch. 

nicht in der mündlichen Verhandlung vom 29./30. Juni 2009'angesprochen worden, was ihr dort 

st<'1ndig anwesender Prozessbevollmächtigter an Eides statt versichere (Anlage AST 3), Während 

der insgesamt 20 Stunden dauernden mündlichen Verhandlung habe Herr Dr. i1i ' einen 

Laptop an einen Beamer angeschlossen und kurz die~atabase vorgestellt. Hierbei habe er . 

auch ihre Blutwerte aufgerufen, die ca. 1 Minute zu sehen gewesen seien. Dabei seien Einze.l, 

werte und-daten nicht entzifferbar abgebildet gewesen. Diese seien auch nicht besprochen wor

den, da es Dr. "-allein darum gegangen sei, das Prinzip der~at~base vorzu~tellen,was 

auch aus dem in Teilen vorgelegten Verhandlungsprotokoll (Anlage AST 7) deutlich werde und ihr 

Prozessbevollmächtigter an Eides statt versichere (Anlage AST 8). 

Erst mit Email des~echtsvertreters Dr. T: • vom 23. Juli 2007 (Anlage AST 4) seien .ihr 

auch die Ergebnisse dieser Bluttests bekannt gegeben worden: Daher könnten diese auch nicht 

. unter dem Aspekt "verräterischer Normalität" ins Verfahren. eingeflossen sein. 

Die Antragsgegnerin mache sich die streitgegenständlichen Äußerungen des unbEmannten" 

Offiziellen zu Eigen und stelle sie damit öffentlich, trotz fehlender Rechtskraft des .Urteils ' ; 

bereits als feststehende Dopingsünderin dar. 

Die Antragstellerin hat die einstweilige Verfügung vom 4. August 2009 erwirkt, mit der der An, . 

tragsgegnerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt worden ist, in Bezug. 

auf die Antragstellerin zu veröffentlichen und/oder zu verbreiten, 

ZP550 
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.-' wegen Dopingverdachts gesperrte Eisläuferin, wurde auch nach dem 

verhängnisvollen Februar 2009 immer wieder auf ihre 8lutwertekontrolliert. Dies erfuhr die 

-,us Kreisen des Eisschnelllauf-Weltverbandes"'"Wir haben auch .diese Werte ende 

Juni in _ bei der Anhörung vorgetragen", sagte ein Offizieller." 

"Gespannt registrieren Waltverband und Fahnder, dass bei "mindestens zwei, drei" weite

ren 81uttests der seit 5. März angeklagten Athletin immer brave Werte auftraten. Diese 

Normalität sei bei der.Verhandlung eingeflossen, sagt ein Verbandssprecher." 

wie geschehen in der .-... Zeitung Nr. "vom 20.07.2009 im Artikel 

"Verräterische _" auf Seite 23. 

Gegen die zwecks Vollziehung zugestellte einstweilige Verfügung richtet sich der Widerspruch der 

Antragsgegnerin. 

Sie macht geltend, 

haiti ich keine so gravierende Aussage, die sich persönlichkeitsrechtsverlelzend auswirken könne, 

insbesondere da auch die nach dem 18. Februar 2009 entnommenen Blutproben "normal"gewe-

sen seien. 

Auch habe sie sich diese Aussage nicht zu Eigen gemacht, da sie lediglich unter Quellenangabe 

und in direkter Rede einen "verantwortlichen zitiere. 

Jedenfalls sei die streitige Aussage auch zutreffend, wie die eidestattliche Versicherungen von 

Herrn Dr.~om 4. und 26. August 2009 (Anlagen AG 3.und AG 4) bestätigten. Dieser habe .. 

während der Ausführungen zur .Database" die oberste Passage der Tabelle mit den ersten 

Bluttestergebnissen der Antragstellerin extra länger auf dem BildSChirm stehen lassen, damit die 

dortigen Angaben von allen wirklich wahrgenommen hätten werden können. Dann habe er die· 

Tabelle heruntergescrollt, an deren Ende sich eine Grafik befunden habe, die alle Blutwerten der 

Antragstellerin - auch solchen nach dem 18. Februar 2009 - enthalten habe. Es sei zwar nicht Ober 
ZP550 
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einzelne Werte der Antragstellerin aus der Zeit nach dem 18. Februar 2009 gesprochen worden. "" 

Allerdings sei allgemein angesprochen worden, dass aus diesem Zeitraum Blutwerteder Antrag

stellerin vorlägen, die keine besonderen Auffälligkeiten aufwiesen. Auch dieS'e' Blutwerte seien 

daher während der Anhörung "vorgetragen" worden. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

die einstweilige Verfugung vom 4. August 2009 aufzuheben und den Antrag auf ihren Er
lass zurückzuweisen. 

Die Antragstellerin beantragt, 

die einstweilige Verfügung zu bestätigen. 

" ' 

Wegen des Sach- und Streitstands im Übrigen wird auf den Inhalt der zwischen den Parteien ge-

wechselten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

I. 

Die einstweilige Verfügung war aufzuheben, da sie zu Unrecht ergangen ist (§§925, 936, ZPO). 

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin aufgrund der Veröffentlichung des Artikels mit 

der Überschrift ,Verräterische _ in der, Zeitung" vom 20. Juli 2009, auf 

der Seite 23 keinen Unterlassungsanspruch gemäß §§ 823, 1004 Abs. 1, S. 2 analog 8GB, Art: 1 

Abs. 1, 2 Abs: 1 GG, da diese keine unwahren Tatsachen enth'ält. 

1. Die Antragsgegnerin ist als Verbreiterin des Beitrags passiv legitimiert. Sie hat sich von den 

angegriffenen Äußerungen nicht allein dadurch distanziert, dass sie die Äußerungen der ,ISU-' 

Offiziellen" in Anführungszeichen gesetzt hat. Hierdurch hat sie gerade keinen "Markt der Meinun
, ZP 550 
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gen" eröffnet, insbesondere nicht die Gegenansicht dargestellt (vgl. WenzellBurkhardt, Das Recht .. 

der Wort- und Bildberichterstathmg, 5. Auflage, Kap. 4 Rdnr. 111), sondern einseitig die Perspek-. 

tive der_Zudem nimmt die Antragsgegnerin in dem Beitrag an zahlreichen Stellen - insbeson

dere in der Überschrift· eigene Wertungen des Sachverhalts vor ("verräterische Normalität", 

"verhängnisvoller Februar 2009",~ Dilemma"), so dass sie sich die Äußerungen da-

durch zu Eigen macht 

2. Der Antragstellerln ist zuzugeben, dass es sich bei den angegriffenen Äußerungen nicht schon. 

um rein belanglose Behauptungen ohne Auswirkungen auf. ihren sozi.alen Geltungsanspruch han- . 

delt. 

Die Abweichung zwischen der mitgeteilten Tatsache und der Wahrheit ist vorliegend nicht unwe~ 

sentlich (vgl. Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rn. 129). Maßgeblich ist in einem solchen Fall, ob 

gerade die Abweichung von der Wahrheit den Betroffenen in seinem sozialen GeltUngsanspruch 

beeinträchtigt (BGH NJW 2006, 609). Dabei ist zu beachten, dass der von einer Äußerung Be-

troffene seinen sozialen Geltungsanspruch und damit auch dessen Verletzung selbst definiert (vgl. 

, BVerfGE 54, 148, 157 - Eppler; BVerfGE 99, 185, 194 - Heinwein; WenzellBurkhardt, Das Recht· 

der Wort- und Bildberichterstaltung, 5. Aufl., Rz. 5.77). Vorliegend ist es für die Antragsiellerin und 

den gegen sie erhobenen Dopingvorwurf - nach ihrer Darlegung - entscheidend, ob die. ihr nach 

dem 18. Februar 2009 entnommenen Blutwerte in das .Verfahren unter dem Aspekt der· 

"Normalität" einflossen, obwohl diese ihrer Ansicht nach gar nicht Gegenstand dermOndlit::hen 

Verhandlung vom 29/30. Juni 2009 waren. Die Antragsgegnerin behauptet demgegenOber das . 

Gegenteil. Hierbei handelt es sich daher um eine für die Antragstellerin wesentliche Abweichung 

des möglichen Ablaufs des .erfahrens. 

3. Die Antragsgegnerin hat indes mit den angegriffenen Äußerungen keine unwahren .. Tatsachen 

behauptet, die einen Unterlassungsanspruch ·begründen würden .. 

ZP 550 
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a. Ob eine Äußerung in unzulässiger Weise Rechte Dritter beeinträchtigt oder in den. Schutzbe

reich von Art 5 Abs. 1 GG fällt, hängt wesentlich davon ab, ob die Äußerung zunächst in ihrem 

Sinn zutreffend erfasst worden ist. Dabei ist nicht nur vom Wortlaut auszugehen oder von der Be-

deutung, die das Lexikon der Aussage zumisst, sondern es ist die Gesamtheit der-äußeren und 

inneren Umstände mit zu berücksichtigen, in deren Kontext die Äußerung gefallen ist (BVerfG 

NJW 1995, 3003, 3005; NJW 1994, 2943) und zu prüfen, welcher Sinn sich dem dafOrmaßge

benden Durchschnitlsleser aufdrängt (BGH a. a. 0.; Wenzel-Burkhardt, a.a.O., Kap. 4 Rdnr. 4f.). 

Bei mehreren Möglichkeiten der Auslegung darf das Gericht sich - soweit es um die Verurteilung 

zum Schadensersatz, zum Widerruf oder zur Berichtigung geht - nicht für die zur Verurteilung 

führende Auslegung entscheiden, ohne die anderen, zulässigen überzeugend ausgeschlossen zu 
" . 

, , , ' 

haben (BVerfG AfP 2005, 544 ff; NJW 1994, 2943; BGH NJW 1.992, 1312, 1313; Wenzel, a. a .. 

0., .Rdn. 4.2). Geht es allerdings um Unter1assungsansprüche, gilt dieser Grundsatz nicht: Hier ist. 

im Rahmen der rechtlichen Zuordnung von Meinungsfreiheit und Persönlichkeit~s.chutz zu berück- .. 

sichtigen, dass der Äußernde die Möglichkeit hat, sich in der Zukunft eindeutig auszudrücken und 

damit zugleich klarzustellen, welcher Äußerungsinhalt der rechtlichen Prüfung einer Verletzung 

des Persönlichkeitsrechts zu Grunde zu legen ist. An diesen Inhalt werden die für die Abwägung . 

bei Persönlichkeitsbeeinträchtigungen durch Werturteile oder TatsachenbehauPtungenin der 

Rechtsprechung entwickelten Prüfkriterien und Abwägungsmaßstäbe angelegt. 

b. Für die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen kommt es 

entscheidend darauf an, ob der Gehalt der Äußerung dem Verständnis des Durchschnittsempfän-

gers entsprechend der objektiven Klärung durch Beweise zugänglich ist (WenzeIlBurkhardt,. 

a.a.O., Kap. 4 Rdnr. 43). Ist dies der Fall, liegt eine Tatsachenbehauptung vor; überwiegen dage-

gen die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens und Meinens. liegt ·eine Meinungsäuße-

rung vor (Wenzel, a.a.O., Rdnr. 48). 

ZP 550 
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Ausgehend hiervon handel! es sich bei den angegriffenen Äußerungen um Tatsachenbehauptun~ 

gen. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die Formulierung, sondern darauf. an,' ob. die Äuße-

rung in ihrem Gesamtgehalt einer Beweisaufnahme :z:ugänglich ist. Das ist hierder Fall. Denn die 

Frage. ob die Werte der Antragstellerin aus der Zeit nach dem 6./.7. Februar 2009 bei der Anhö

rung in _,vorgetragen" worden sind (1. Äußerung) und ob die Normalität dieser Werte bei der 

•• '1erhandlung "eingeflossen" ist (2. Äußerung), stellen im Kern mit den Mitteln des Beweises 

Oberprüfbare tatSächliche Vorgänge dar. Denn es geht hierbei für den Durchschnitts.leser ersicht-

lich darum, ob diese Werte in irgendeiner Weise in der Verhandlung zur Sprache gekommen sind. 

c. Maßgebend für die Rechtmäßigkeit der danach vorliegenden Tatsachenbehauptunge~ ist in 

erster Linie, ob diese wahr sind oder nicht. Wahre Tatsachen müssen In aller Regel hingenommen 

werden, auch wenn sie nachteilig für den Betroffenen sind, unwahre dagegen nicht (vgl. BverfG, 

Urteil vom 26. Juni 2009 - 1 BvR 134/03 -, :z:it. nach jurisRdnr. 62). Bei den angegriffenen Äuße-

rungen handelt es sich indes nicht um unwahre Tatsachenbehauptungen. 

Grundsätzlich hat der Anspruchsteller eines Unterlassungsanspruches im Rechtsstreit die Unrich~ .. 

tigkeit der ihn betreffenden ehrverletzenden Äußerungen erforderlichenfalls zu beweisen .. Im Au

ßerungsrech! ist dabei anerkannt, dass bei ehrrührigen . Behauptungen den· Äußernden. unabhän-. 

gig von.der Beweislast eine erweiterte Darlegungslast trifft (BGH NJW 1974, 710). Diese .erwei-
. . . 

terte ,Darlegungslast wird <:u einer echten Umkehr der Beweislast, wenn Streitgegenstand eine 

üble Nachrede ist. Nach der über § 823 Abs. 2 BGB in das Deliktsrecht transformierten Beweisre

gel des § 186 StGB trifft den Äußernden die Darlegungs· und Beweislast dafür, dass seine.ehrbe

einträchtigenden Behauptungen wahr sind (BGH NJW 1996, 1131, 1133; NJW 1985, 1621,.1(22),. 

es sei denn, der Störer kann sich auf die Wahrnehmung eines berechtigten Informationsinteresses . 
. , . 

berufen. 
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Nach diesen Grundsätzen trifft hier die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast für die UnWahr

heit der angegriffenen Tatsachenbehauptungen die Antragstellerin. Denn es handelt sich bei der 

Äußerung, dass bestimmte Blutwerte einer Athletin in einer Anhörung vorgetragen worden sind. 

bzw. die Normalität dieser Werte in die Verhandlung eines Sportgerichts eingeflossen i~t, nicht um 

eine ehrbeeinträchtigende Behauptung. 

Von einer Ehrenrührigkeit könnte nur ausgegangen werden, wenn sich die Antragstellerin mit ih

rem Antrag wenigstens konkludent auch gegen etwaige Schlussfolgerungen aus dem Einfließen 

dieser Werte in die Verhandlung oder den Eindruck wenden würde, dass die Einbeziehung der 

Werte zu einer Erhärtung des Dopingvorwurfs gegen sie fOhren würde. Dies ist aber nicht der Fall. 

Die danach die Glaubhaftmachungslast tragende Antragstellerin hat nicht glaubhaft gemacht, dass 

die Werte nach dem 18. Februar 2009 nicht Gegenstand der Verhandlung waren. 

Die Antragstellerin hat durch die eidestattlichen Versicherungen ihres VerfahrensbeVollmächtIgten 

zwar glaubhaft gemacht, dass die von Herrn Prof. Dr. ~ährend der Vorstellung der _ 

Database im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 29.130. Juni 2009 in~ eingeblendeten 

einzelnen Blutwerte nach dt;'!m18. Februar 2009 nichl angesprochen worden seien (Anlage AST 

8). Dies steht aber nicht im Widerspruch zu der Behauptung des Antragsgegners, welche, gestützt . 

auf die eidesstattliche Versicherung des Prof. Dr. -,-om 26. August 2009 (Anlage AG 4), . . 

ebenfalls vorträgt, dass über einzelne Werte aus der Zeit nach dem 18. Februar 2009 nichtge-

sprachen worden sei. Darauf kommt es aber auch nicht an. 

Aus der eidesstattlichen Versicherung des Prof Dr ....... om 26, August 2009 ergibt sich nam- . 

lieh, dass jedenfalls in allgemeiner Form angesprochen worden ist, dass aus der Zeit nach dem 

18. Februar 2009 Blutwerte der Antragstellerin ohne Auffälligkeiten vorhanden waren. Die Kammer 

kann indes nicht feststellen, dass die von der Antragstel/erin vorgelegte eidesstattliche Versiehe-

rung glaubhafter wäre, als die von dem Antragsgegner vorgelegte. So erscheint es durchaus mög-
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lieh, dass bei einer sich über zwei Tage erstreckenden Verhandlung von vielen Stunden die Werte 

aus der Zeit nach dem 18. Februar 2009 angesprochen worden sind, als der Äntragstellervertreter 

ftlr einen kurzen Moment abgelenkt war, oder Ähnliches. Auch der eingereichte Ausschnitt des, 

Verhandlungsprotokolls (Anlage AST 7) ist nicht geeignet, die von der Antragstellerin vorgelegten 

eidesstattlichen Versicherungen glaubhafter zu machen, als die der Gegenseite. Denn dass es -

ausweislieh des, kurzen Prolokollausschnitls in der Verhandlung - um die Zuverlässigkeit der 

Werte ;:lUS der Data-base ging, besagt nichts darüber, dass nicht zeitlich·zuvor oder danach auch 

über die aus der Data-base stammenden Werte nach dem 18. Februar 2009 gesprochen ,worden 

ist Das vollständige Protokoll hat die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung trotz gerichtli~,' • 

cher Nachfrage nicht auch ftlr die Gegenseite zu den Akten reichen wollen, 

Vor dem Hintergrund der widerstreitenden eidesstattlichen Versicherungen hat die Antragstellerin 

damit nicht glaubhaft gemacht, dass die Werte nach dem 18. Februar 2009 nicht jedenfalls im 

allgemeinen erörtert worden wären und auf die Leinwand geworfen wurden, Ist dies der Fall, dann' 

muss die Antragstellerin es aber auch als wahre Tatsache hinnehmen, dass geäußert wird, dass 

, .". diese "bei der Anhörung vorgetragen" wurden. Aus Sicht eines - mit juristischen Sachverhalten 

nicht vertrauten - Durchschnittslesers wird auch die - unstreitig - kurze Einblendung einer Grafik, 

die die Blutwerte der Antragstellerin nach dem 18. Februar 2009 enthielt, im Rahmen einer offi-

ziellen mündlichen Gerichtsverhandlung als "Vortrag" dieser Werte in diesem Verfahren bewertet 

werden können' - unabhängig davon, ob hierüber auch. eine mündliche Erörterung stattfand. Im 

übrigen ist ein "Vortrag" auch etwas einseitig vom Sprechenden Ausgehendes. so dass es nicht 

darauf ankommt, ob der Antragstellervertreter die ,Werte auf der Leinwand sehen konnteocier· 

nicht und ob er di,esen Werten Aufmerksamkeit geschenkt hat oder nicht. 

Ebenfalls von einer wahren Tatsachenbehauptung ist aufgrund der Leinwandpräsentatiqn ,und der 

allgemeinen Erörterung bezüglich der 2. Äußerung auszugehen, wonach diese Normalwerte au.ch 

in die Verhandlung "eingeflossen' sind. Denn auch dies setzt eine Erötertung der Werte im Eirizel~ 

nen dem allgemeinen Sprachgebrauch nach nicht voraus, Dass die Werte Eingang in das Urteil 

ZP 550 



13 

gefunden haben, wird gerade nicht behauptet, wenn es im Artikel heißt "Die Befundellliaren !:in- . 

auffällig, sie wurden i~rteil gegen die deutsche Wintersportlerin nicht erwähnt". 

11, 

Die Nebenentscheidungen falgen aus § 91 Abs. 1 ZPOund §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO . 

.. . ~ . 
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